
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 03 | 2019

Daten für den Monat  
April 2019

↘↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
•	 USt, LSt = 10.4.2019

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
•	 USt, LSt = 15.4.2019

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

↘↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 4/2019 = 26.4.2019

↘↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

1/18 6/18 9/18 1/19
+ 1,4 % + 2,1 % + 2,2 % + 1,4 %

Für alle Steuerpflichtigen

Außergewöhnliche Belastung: Kurzes amtsärztliches 
Attest reicht bei nicht anerkannter Heilmethode

|  Aufwendungen für eine wissenschaftlich nicht anerkannte Heilmethode sind 
auch dann als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig, wenn der Steuerpflich-
tige dem Finanzamt zum Nachweis der Erforderlichkeit der Behandlung nur eine 
kurze Stellungnahme des Amtsarztes und kein ausführliches Gutachten vorlegt. 
Dies hat kürzlich das Finanzgericht Rheinland-Pfalz entschieden.  |

◼◼ Sachverhalt

Eltern ließen ihre 2 ½-jährige und we-
gen Komplikationen bei der Geburt 
schwerbehinderte Tochter in einem 
Naturheilzentrum behandeln. Nach-
dem die Krankenkasse die Erstattung 
der Kosten (16.800 EUR) abgelehnt 
hatte, machten die Eltern die Aufwen-
dungen in ihrer Steuererklärung als 
außergewöhnliche Belastung geltend. 

Sie legten ein privatärztliches Attest  
einer Fachärztin für Kinder- und Jugend
heilkunde vor, die die Teilnahme am 
Förderprogramm des Naturheilzent-
rums ausdrücklich empfahl. Auf die-
sem Attest hatte der Amtsarzt ver-
merkt: „Die Angaben werden amtsärzt-
lich bestätigt.“ Das Finanzamt lehnte 
den Kostenabzug jedoch ab, da die 
knappe Äußerung des Amtsarztes kein 
„Gutachten“ darstelle. Die hiergegen 
gerichtete Klage war erfolgreich.

Hintergrund

Steuerpflichtige haben die Zwangsläu-
figkeit von Aufwendungen im Krank-
heitsfall in einer Reihe von Fällen for-
malisiert nachzuweisen. Bei krank-
heitsbedingten Aufwendungen für Arz-
nei-, Heil- und Hilfsmittel ist dieser 
Nachweis durch eine Verordnung eines 
Arztes oder Heilpraktikers zu führen. 

Bei Aufwendungen für Maßnahmen, die 
ihrer Art nach nicht eindeutig nur der 
Heilung oder Linderung einer Krankheit 
dienen können und deren medizinische 
Indikation deshalb schwer zu beurteilen 
ist, sind die formalen Anforderungen 
(noch) höher. So bestimmt § 64 Abs. 1  
S. 1 Nr. 2 der Einkommensteuer-Durch-
führungsverordnung (EStDV) z. B. bei 
wissenschaftlich nicht anerkannten Be-
handlungsmethoden, dass die Zwangs-

läufigkeit der Aufwendungen durch ein 
amtsärztliches Gutachten oder eine 
ärztliche Bescheinigung eines Medizini-
schen Dienstes der Krankenversiche-
rung nachzuweisen ist. Dieser Nachweis 
muss vor Beginn der Heilmaßnahme 
ausgestellt worden sein.

Entscheidung

§ 64 EStDV ermächtigt nicht nur den 
Amtsarzt, sondern in gleicher Weise 
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auch den Medizinischen Dienst der 
Krankenkasse, die Zwangsläufigkeit 
von Aufwendungen bei unkonventionel-
len Behandlungsmethoden zu bestäti-
gen. Hierfür muss der medizinische 
Dienst nur eine „Bescheinigung“ aus-
stellen. Vor diesem Hintergrund und 
mit Rücksicht auf Sinn, Zweck und die 
historische Entwicklung der Vorschrift 
sind an das „Gutachten“ des Amtsarz-
tes keine höheren Anforderungen als 
an eine „Bescheinigung“ zu stellen.

MERKE  | Außergewöhnliche Belas-
tungen wirken sich nur dann steuer-
lich aus, soweit die zumutbare Eigen-
belastung überschritten wird. Deren 
Höhe hängt vom Gesamtbetrag der 
Einkünfte, Familienstand und von der 
Zahl der Kinder ab.

Quelle  |  FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
4.7.2018, Az. 1 K 1480/16, rkr.; PM vom 4.1.2019, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 206417

Für Personengesellschaften

Abweichende Ergebnisbeteiligung beim Eintritt in 
eine vermögensverwaltende Personengesellschaft 
|  Einem Gesellschafter, der unterjährig in eine vermögensverwaltende Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts (GbR) eintritt, kann der auf ihn entfallende Einnahmen- 
oder Werbungskostenüberschuss für das gesamte Geschäftsjahr zuzurechnen 
sein. Dies muss jedoch mit Zustimmung aller Gesellschafter bereits im Vorjahr 
vereinbart worden sein, wie der Bundesfinanzhof jetzt entschieden hat.  |

◼◼ Sachverhalt

An einer GbR mit Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung waren drei 
Gesellschafter zu jeweils einem Drittel 
beteiligt. Einer der Gesellschafter ver-
äußerte seinen Anteil an den neu ein-
tretenden Gesellschafter A. Nach dem 
im Oktober 1997 geschlossenen nota-
riellen Vertrag sollte die Übertragung 
der Gesellschafterrechte mit Kauf-
preiszahlung noch in 1997 erfolgen. 
Der Kaufpreis wurde aber erst am 
30.6.1998 gezahlt. Deshalb kam es 
erst zu diesem Zeitpunkt zum Gesell-
schafterwechsel.

1998 entstand bei der GbR ein Verlust 
von rund 0,6 Mio. EUR. Das Finanzamt 
verteilte diesen Verlust zu jeweils  
einem Drittel auf die verbleibenden Ge-
sellschafter und zu je einem Sechstel 
auf den ausgeschiedenen Gesellschaf-
ter und den Neu-Gesellschafter A. 
Hiergegen erhob der A Klage, weil er 
eine Zurechnung eines Drittels des 
Verlusts des gesamten Geschäftsjah-
res begehrte. Das Finanzgericht gab 
der Klage statt und auch der Bundes
finanzhof schloss sich der Meinung 
des Gesellschafters an. 

Grundsätzlich richtet sich die Ergebnis-
verteilung bei einer vermögensverwal-
tenden GbR nach den Beteiligungsver-
hältnissen. Danach wäre der Gesell-
schafter A nur zu einem Sechstel betei-
ligt gewesen. Denn seine Beteiligung 
von einem Drittel bestand nur für ein 
halbes Jahr.

Von dieser gesetzlichen Regelung kön-
nen die Gesellschafter jedoch in engen 
Grenzen auf vertraglicher Grundlage 
abweichen. Voraussetzung ist, dass die 
von den Beteiligungsverhältnissen ab-
weichende Verteilung für zukünftige Ge-
schäftsjahre getroffen wird und ihr alle 
Gesellschafter zustimmen. Sie muss ih-
ren Grund zudem im Gesellschaftsver-
hältnis haben und darf nicht rechtsmiss-
bräuchlich sein. 

MERKE  | Mit seiner aktuellen Ent-
scheidung hat der Bundesfinanzhof 
seine bisherige Rechtsprechung zur 
Ergebnisverteilung gelockert: Werden 
die vorgenannten Voraussetzungen 
eingehalten, können auch während 
des Geschäftsjahres eintretende Ge-
sellschafter an dem vor ihrem Eintritt 
erwirtschafteten Ergebnis beteiligt 
werden. 

Nicht entschieden wurde indes die 
Frage, ob bei einer vermögensverwal-
tenden Personengesellschaft auch 
eine Änderung der Ergebnisverteilung 
während des Geschäftsjahres mit 
schuldrechtlicher Rückbeziehung auf 
den Beginn des Geschäftsjahres steu-
erlich anzuerkennen ist. Zumindest 
für gewerblich tätige Personengesell-
schaften hat der Bundesfinanzhof 
dies 1983 verneint.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 25.9.2018, Az. IX R 
35/17; BFH PM Nr. 2 vom 16.1.2019, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 206571; BFH-Urteil vom 
7.7.1983, Az. IV R 209/80

Für Unternehmer

Umsatzsteuer: Finanz-
verwaltung konkretisiert 
die neuen Pflichten für 
Verkaufsportal-Betreiber

|  Um Umsatzsteuerausfälle beim 
Handel mit Waren auf elektronischen 
Marktplätzen im Internet (z. B. eBay) 
zu verhindern, werden Betreiber von 
Internet-Marktplätzen ab 2019 stärker 
in die Verantwortung genommen. Zu 
den gesetzlichen Neuregelungen hat 
die Verwaltung nun ein 10-seitiges An-
wendungsschreiben veröffentlicht.  |

Hintergrund: Betreiber elektronischer 
Marktplätze müssen bestimmte Daten 
ihrer Nutzer, für deren Umsätze in 
Deutschland eine Steuerpflicht in Be-
tracht kommt, aufzeichnen. Ansonsten 
– oder nachdem das Finanzamt Besteu-
erungsdefizite eines Händlers angezeigt 
hat und hierauf nicht reagiert wird – 
kann der Betreiber für die in den Ver-
käufen enthaltene Umsatzsteuer haften.

MERKE  |  Die Neuregelungen gelten 
grundsätzlich ab dem 1.1.2019. Die 
Haftung des Betreibers greift bei Dritt-
lands-Unternehmern jedoch erst ab dem 
1.3.2019 bzw. bei inländischen und EU/
EWR-Unternehmern ab dem 1.10.2019.

Quelle  |  BMF-Schreiben vom 28.1.2019, Az. III 
C 5 - S 7420/19/10002 :002, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 206976

Für Unternehmer

Gastronomiebereich: 
Betriebsprüfungen 
führen zu hohen  
Steuernachzahlungen

|  In 2018 wurden allein in Berlin 1.021 
Gastronomiebetriebe geprüft. Die bis-
lang ausgewerteten 689 Betriebsprü-
fungen führten dabei zu einem Mehrer-
gebnis von rund 15,9 Mio. EUR.  |

Beachten Sie  |  Gerade im Gastrono-
miebereich ist eine ordnungsgemäße 
Kassenführung von besonderer Bedeu-
tung. Denn hierauf richtet sich regelmä-
ßig das Hauptaugenmerk der Betriebs-
prüfer. Kommt es hier zu Beanstandun-
gen, kann dies ein schwerwiegender 
(formeller) Mangel sein, der zu einer 
Hinzuschätzung berechtigt.

Quelle  |  SenFin Berlin, PM vom 27.12.2018
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Für Vermieter

Für die Einkünfteerzielungsabsicht entscheidend:  
Ist es eine Wohnung oder eine Gewerbeimmobilie?

|  Bei der Vermietung eines Appartements im Rahmen einer Hotelanlage handelt es 
sich um die Vermietung einer Wohnung und nicht um eine Gewerbeimmobilie. Der 
Vorteil dieser Entscheidung des Finanzgerichts Hessen: Länger andauernde Vermie-
tungsverluste sind grundsätzlich ohne eine Überschussprognose anzuerkennen.  |

Hintergrund

Bei der Vermietung von Wohnungen ist 
grundsätzlich zugunsten der Steuer-
pflichtigen zu unterstellen, dass sie be-
absichtigen, einen Überschuss der Ein-
nahmen über die Werbungskosten zu 
erzielen, auch wenn sich über längere 
Zeiträume Verluste ergeben. Dies gilt 
zumindest dann, wenn die Vermietung 
auf Dauer ausgelegt ist – sie also nach 
den bei Beginn der Vermietung ersicht-
lichen Umständen keiner Befristung 
unterliegt.

Beachten Sie  |  Die Einkünfteerzie-
lungsabsicht wird nur bei der Vermie-
tung von Wohnungen unterstellt, nicht 
jedoch bei der Vermietung und Verpach-
tung von Gewerbeimmobilien (= Immo-
bilien, die nicht Wohnzwecken dienen). 
In diesen Fällen ist die Überschusserzie-
lungsabsicht stets ohne typisierende 
Vermutung im Einzelfall festzustellen.

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall ging es um die Vermie-
tung eines sich in einem Hotelkom-
plex befindlichen Appartements an 
eine Hotelbetriebsgesellschaft, wobei 
der Mietvertrag mit einem nutzungs-
abhängigen Entgelt ausgestattet war.

Der Vermieter hatte die Immobilie 
fremdfinanziert und seit dem Erwerb 
durchgängig Verluste erzielt, die das 
Finanzamt steuerlich nicht berück-
sichtigte. Begründung: Da es sich um 
eine gewerbliche Vermietung handelt, 
kann eine Einkünfteerzielungsabsicht 
nicht unterstellt werden. Doch das Fi-
nanzgericht Hessen war da anderer 
Meinung.

Das Finanzgericht Hessen hält es für 
unschädlich, dass der Mietvertrag die 
typischen Merkmale einer gewerbli-
chen Vermietung aufweist. Die entgelt-
liche Überlassung des Appartements 
für die gewerblichen Zwecke der Hotel-
gesellschaft führt nicht zu einer Um-
widmung des Wohnobjekts in eine ge-
werbliche Immobilie. Die entgeltliche 
Überlassung bedeutet nämlich nicht, 
dass der Steuerpflichtige selbst das 
ihm gehörende Wohnobjekt in eine ge-
werbliche Immobilie umgewidmet hat. 

Gegen diese Entscheidung ist die Revi-
sion anhängig. Hier wird der Bundesfi-
nanzhof nun u. a. klären, ob

•• es für die Vermietung einer Woh-
nung ausreicht, dass sie objektiv 
zum Bewohnen geeignet ist oder 

•• ob die Bestimmung der Nutzung 
durch den Mieter maßgebend ist.

MERKE  | Außerdem dürfte sich, wenn 
man mit dem Finanzgericht von einer 
Wohnungsvermietung ausgeht, ggf. 
auch die Frage der Ferienwohnungs-
vermietung mit den dort geltenden 
Besonderheiten stellen. 

Haben sich die Eigentümer nämlich 
die Selbstnutzung vorbehalten, muss 
die Einkünfteerzielungsabsicht an-
hand einer Überschussprognose 
überprüft werden. Zudem darf die 
ortsübliche Vermietungszeit von Feri-
enwohnungen – ohne dass Vermie-
tungshindernisse gegeben sind – nicht 
erheblich unterschritten werden. 

Quelle  |  FG Hessen, Urteil vom 28.5.2018, Az. 
2 K 1925/16, Rev. BFH Az. IX R 18/18, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 205917

Für Arbeitnehmer

Broschüre: Ratgeber für Lohnsteuerzahler

|  Die obersten Finanzbehörden der Länder haben einen kleinen Ratgeber für 
Lohnsteuerzahler veröffentlicht, der wichtige Informationen und Tipps zur Lohn-
steuer 2019 enthält. Die Broschüre kann unter www.iww.de/s2379 kostenfrei he-
runtergeladen werden.  |

Für Unternehmer

Vorsteuerabzug:  
Frist für Zuordnung 
endet „erst“ am 31.7.2019

|  Der Vorsteuerabzug bei nicht nur un-
ternehmerisch genutzten Gegenstän-
den (z. B. Fotovoltaikanlagen) erfordert 
eine zeitnahe Zuordnung zum Unterneh-
mensvermögen. Wurde die Zuordnung 
bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung 
nicht dokumentiert, ist sie spätestens bis 
zur gesetzlichen Abgabefrist für Steuer-
erklärungen gegenüber dem Finanzamt 
zu erklären.  |

Bislang musste die Zuordnung spätes-
tens bis zum 31.5. des Folgejahrs erfol-
gen. Da die gesetzliche Abgabefrist für 
Steuererklärungen jedoch um zwei 
Monate verlängert worden ist, gilt nun 
der 31.7.

PRAXISTIPP  | Wurden gemischt ge-
nutzte Gegenstände in 2018 erworben 
und ist noch keine Zuordnungsent-
scheidung erfolgt, sollte dem Finanz-
amt die Zuordnung mit einem formlo-
sen Schreiben angezeigt werden, wenn 
absehbar ist, dass dem Finanzamt die 
Jahreserklärung 2018 nicht bis zum 
31.7.2019 vorliegen wird.

Quelle  |  A 15.2c Abs. 16 Umsatzsteuer-An-
wendungserlass

Für Arbeitgeber

Mindestlohn: Arbeitszeit 
muss nicht digital  
dokumentiert werden

|  Die Dokumentation der Arbeitszeit 
nach § 17 Abs. 1 S. 1 des Mindestlohn-
gesetzes ist nicht formgebunden und 
muss daher nicht digital erfolgen. So 
lautet die Antwort der Bundesregierung 
auf eine Anfrage der FDP-Fraktion.  |

Hintergrund: Die Aufzeichnungspflich-
ten gelten für die in § 2a des Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetzes genannten 
Wirtschaftszweige (z. B. für das Bau-, 
Gaststätten- und Speditionsgewerbe) 
sowie für geringfügig Beschäftigte. Aus-
nahmen regelt die Mindestlohndoku-
mentationspflichtenverordnung aus 2015.

Quelle  |  Antwort der Bundesregierung auf 
die Kleine Anfrage der FDP-Fraktion, BT-Drs. 
19/6686 vom 21.12.2018
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↘↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Bundesfinanzhof erneut gefragt: Wann mindern Bonus
zahlungen der Krankenkassen die Sonderausgaben?

|  Viele gesetzliche Krankenkassen werben mit Bonus- und Prämienprogrammen. 
Erhalten die Versicherten dann eine Zahlung, kann sich das steuerlich nachteilig aus-
wirken. Denn vielfach sehen die Finanzämter in der Zahlung eine Beitragsrücker-
stattung, die die als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge 
mindert. Das Finanzgericht Sachsen hat der restriktiven Sichtweise der Finanzver-
waltung für Bonusleistungen für gesundheitsbewusstes Verhalten (§ 65a SGB V) 
nun jedoch widersprochen.  |

Höchstrichterliche Rechtsprechung 
und Sichtweise der Verwaltung

Nach der Rechtsprechung des Bundes
finanzhofs ist bei den Bonusprogram-
men der gesetzlichen Krankenkassen 
wie folgt zu unterscheiden (vereinfacht):

•• Prämienzahlungen aufgrund eines 
Wahltarifs (§ 53 Abs. 1 SGB V) min-
dern als Beitragsrückerstattung 
den Abzug der Sonderausgaben.

•• Bonusleistungen für gesundheits-
bewusstes Verhalten (§ 65a SGB V) 
mindern die Krankenversiche-
rungsbeiträge hingegen nicht. 

Beachten Sie  |  Das Bundesfinanz-
ministerium wendet dieses Urteil 
jedoch nur an, wenn vom Steuer-
pflichtigen vorab Kosten für zu-
sätzliche Gesundheitsmaßnahmen 
aufgewendet werden müssen, die 
die Krankenkasse anschließend 
aufgrund eines Kostennachweises 
erstattet.

Sichtweise des Finanz- 
gerichts Sachsen

Das Finanzgericht Sachsen teilt die ein-
schränkende Sichtweise des Bundesfi-
nanzministeriums nicht. 

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall des 8. Senats des Finanz-
gerichts gewährte die Krankenkasse 
ihren Versicherten verschiedene Boni 
für gesundheitsbewusstes Verhalten 
im Sinne des § 65a SGB V, z. B. für den 
Besuch eines Fitness-Studios, die 
Mitgliedschaft in einem Sportverein 
und gesundes Körpergewicht. Der 
Nachweis musste vom Versicherten 
durch eine Bestätigung des Anbieters 
bzw. Leistungserbringers im Bonus-
heft der Krankenkasse oder durch eine 
Bescheinigung erbracht werden. Der 
Bonus wurde als Geldprämie gewährt.

Nach der Entscheidung mindern die 
gezahlten pauschalen Geldprämien 
den Sonderausgabenabzug selbst 
dann nicht, wenn die Krankenkasse 
von den Versicherten keine Kostenbe-
lege anfordert.

Bonuszahlungen der Krankenkassen 
sind nur dann als Beitragsrückerstat-
tung (= Kürzung der steuermindernden 
Sonderausgaben) anzusehen, wenn sie 
im unmittelbaren Zusammenhang mit 
dem Basiskrankenversicherungsschutz 
stehen. Dies ist jedoch nicht der Fall, 
wenn der Bonus überwiegend wegen 
Aktivitäten gezahlt wird, die mit dem Ba-
siskrankenversicherungsschutz nichts 
zu tun haben, sondern lediglich als all-
gemein gesundheitsfördernd angese-
hen werden.

Der 6. Senat des Finanzgerichts Sachsen 
hat diese Entscheidung jüngst im Kern 
bestätigt. Zudem wies der Senat auf 
Folgendes hin: Dass die Krankenkasse 
die Bonuszahlung im Streitfall als Bei-
tragsrückerstattung angesehen und 
elektronisch im Wege des Kontrollmel-
deverfahrens an die Finanzbehörde 
übermittelt hat, führt zu keiner anderen 
Bewertung. Denn an die Meldung bzw. 
Beurteilung der Krankenkasse ist das 
Finanzgericht nicht gebunden.

Beachten Sie  |  Da gegen beide Verfah-
ren die Revision anhängig ist, hat der 
Bundesfinanzhof nun bald Gelegenheit, 
(endlich) für Klarheit zu sorgen. Bis da-
hin sollten geeignete Fälle offengehal-
ten werden.

Quelle  |  FG Sachsen, Urteil vom 5.4.2018, Az. 
8 K 1313/17, Rev. BFH Az. X R 16/18, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 204959; FG Sachsen, Urteil 
vom 20.9.2018, Az. 6 K 619/17, Rev. BFH Az. X R 
30/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 205257; 
Wahltarif nach § 53 Abs. 1 SGB V: BFH-Urteil 
vom 6.6.2018, Az. X R 41/17; Bonusleistungen 
nach § 65a SGB V: BFH-Urteil vom 1.6.2016, Az. 
X R 17/15, BMF-Schreiben vom 6.12.2016, Az. IV 
C 3 - S 2221/12/10008: 008, BMF-Schreiben 
vom 29.3.2017, Az. IV A 3 - S 0338/16/10004

Für alle Steuerpflichtigen

Schwarzer Anzug  
keine typische  
Berufskleidung?

|  Ein schwarzer Anzug, schwarze Blu-
sen und schwarze Schuhe, die sich in 
keiner Weise von dem unterscheiden, 
was weite Teile der Bevölkerung als fest-
liche Kleidung zu besonderen Anlässen 
tragen, sind nach Ansicht des Finanzge-
richts Berlin-Brandenburg keine typi-
sche Berufskleidung. Die Ausgaben für 
die Anschaffung, Änderung, Reparatur 
und Reinigung dieser Kleidung sind da-
her nicht als Werbungskosten oder Be-
triebsausgaben abziehbar.  |

Dies soll für alle Berufe gelten, mithin 
auch – und insoweit entgegen der 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
aus den siebziger und achtziger Jahren 
– für bestimmte Berufsgruppen wie 
Leichenbestatter, katholische Geistli-
che und Oberkellner. Mit dieser Ent-
scheidung wollen sich die Steuerpflich-
tigen (selbstständige Trauerredner und 
Trauerbegleiter) aber nicht zufrieden 
geben und haben Revision eingelegt. 

Beachten Sie  |  Auf den Umfang und die 
Ermittlung bzw. den Nachweis einer 
konkreten Privatnutzung der Kleidung 
kommt es nicht an. Es wäre, so das Fi-
nanzgericht außerdem völlig unklar, wo 
die Grenze einer „untergeordneten” pri-
vaten Mitbenutzung liegen sollte (den 
schwarzen Anzug einmal in drei Jahren 
privat genutzt? einmal pro Jahr? einmal 
pro Quartal? einmal pro Monat?).

MERKE  |  Ob der Bundesfinanzhof 
seine vorgenannte Rechtsprechung in 
der Revision aufgibt und/oder für neue 
Abgrenzungsaspekte sorgt, bleibt ab-
zuwarten. Vermutlich dürfte das The-
ma „typische Berufskleidung“ aber 
weiter streitanfällig bleiben.

Quelle  |  FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
29.8.2018, Az. 3 K 3278/15, Rev. BFH Az. VIII R 
33/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 205506


